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Überschuldung 
 
 
 

 
 
   

Eine Überschuldung liegt vor, wenn 
das Fremdkapital nicht mehr zu 100% 
durch die Aktiven gedeckt ist (OR 725 
II) → gleiches Resultat: Bilanzverlust 
> EK (Nennkapital + Res.) 

Freie Reserven werden in der 
Jahresbilanz mit dem Bilanz-

verlust verrechnet 

Verrechnung der allgemeinen 

Reserven mit dem Bilanzverlust 

Ist das Resultat eine Überschuldung oder 
besteht begründete Besorgnis, dass es zu 
einer solchen kommen könnte: 
 
Folgen in OR 725 II: 

Prüfung durch 
Revisionsstelle 

Forderungen der Gesellschafts-
gläubiger sind gedeckt: keine 
weiteren Massnahmen nötig 

Forderungen sind nicht gedeckt: 

Der VR veranlasst die Erstellung einer 
Zwischenbilanz zu Fortführungs- (going 
concern) und Liquidationswerten (bzw. 
Veräusserungswerten, break-up value) 

Einzelne Gesellschaftsgläubiger er-
klären den Rangrücktritt (Subordi-
nationserklärung) = Ausdrücklicher 
Verzicht auf die Geltendmachung 
der Forderungen, solange die Über-
schuldung besteht. 

Benachrichtigung des 
Richters durch den VR 

VR unterlässt 
Benachrichtigung 

Revisionsstelle muss 
Richter benachrichtigen 

(OR 729b II) 

Konkurseröffnung 

Konkursaufschub auf Antrag 
des VR oder eines Gesell-

schaftsgläubigers, wenn Aus-
sicht auf Sanierung besteht 

(OR 725a I) 

Richterliche Massnahmen zur 
Erhaltung des Vermögens 


